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BETREFF Bauleitplanung der Stadt Schwalbach, 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 43 für 

das Gebiet „Östlich der Berliner Straße zwischen Taunusstraße und Wiesenweg", hier: frühzeitige Beteiligung 
der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gern. § 4 (1) BauGB 

  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Information, Ihr Schreiben ist bei uns eingegangen. 
 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter 
entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. 

Eine Mitverlegung ist nicht vorgesehen. 

Wir geben jedoch folgenden fachlichen Hinweis: 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen der Telekom. Bei der Bauausführung ist darauf zu 
achten, dass Beschädigungen hieran vermieden werden. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die 
Bauausführenden vorher mit dem zuständigen Ressort Produktion Technische Infrastruktur 34, Jahnstraße 
64, 63150 Heusenstamm (Planauskunft.Mitte@telekom.de), in die genaue Lage dieser Anlagen einweisen 
lassen. 
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Für weitere Fragen bzw. Informationen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

i.A.  i.A. 
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________________________________________ 
Von:  
Gesendet: Mittwoch, 11. März 2020 10:07:37 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna 
An: Petra Schoeneberger 
Betreff: Bauleitplanung, hier u.a. Stadt Schwalbach 2. Änderung des B-Plans Nr. 43, Stellungnahme TÖP, Ökopunkte 
 
P 22 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu obigem B-Planänderungsverfahren bestehen keine forstrechtlichen Bedenken. 
Sollten Sie in diesem oder anderen Planverfahren für Eingriffe in Natur und Landschaft Ausgleichsmaßnahmen 
benötigen, so können wir Sie hier gerne mit Maßnahmen aus unserem Ökokonto unterstützen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 

 
 
HessenForst, Forstamt Königstein 
Bereichsleiter Dienstleitungen und Hoheit 
 

 

 
Ölmühlweg 17 
D-61462 Königstein 
www.hessen-forst.de 
 
Landesbetrieb nach § 26 der LHO; USt-Id-Nr.: DE220549401; Gerichtsstand Kassel 
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 Regierungspräsidium Darmstadt . 64278 Darmstadt  

  

Magistrat der Stadt 

Schwalbach am Taunus 

Bau- und Planungsamt 

Postfach 2710 

65820 Schwalbach am Taunus 

 

Unser Zeichen: Az. III 31.2 – 61d 02/10-94 
Ihr Zeichen:  

Ihre Nachricht vom: 17. Februar 2020 

Ihre Ansprechpartnerin:  

Zimmernummer:  

Telefon/ Fax:  

E-Mail:  

Datum:  11. März 2020 

 
 
Bauleitplanung der Stadt Schwalbach, 
2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 43 für das Gebiet „Östlich der Berli-
ner Straße zwischen Taunusstraße und Wiesenweg“ 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) 
BauGB 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

aus Sicht der Raumordnung und Landesplanung nehme ich zu der vorgelegten Planung wie 

folgt Stellung: Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken, wenn die in der Begründung auf 

Seite 16 benannte Flächenkompensation für den betroffenen Regionalen Grünzug bzw. das 

Vorranggebiet Regionaler Grünzug nachgewiesen und abgestimmt wird. 

Aus der Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege nehme ich wie folgt Stellung: 

Von der o.g. Planung sind keine Natur-, Landschaftsschutz- oder Natura2000-Gebiete betrof-

fen. Bezüglich der übrigen zu vertretenden naturschutzrechtlichen und –fachlichen Belange 

verweise ich auf die untere Naturschutzbehörde des Main-Taunus-Kreises.  

 

Aus Sicht der Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden nehme ich zu der o.g. Planung 

wie folgt Stellung: 

 

Grundwasser 

Das Plangebiet liegt in der Schutzzone III A des im Festsetzungsverfahren befindlichen Trink-

wasserschutzgebietes (WGS-ID: 436-033) der Wassergewinnungsanlagen Brunnen II+III 

"Schwalbach" der Stadt Schwalbach am Taunus, Main-Taunus-Kreis. Ich bitte Sie dies in der 



- 2 - 

- 3 - 

Ausweisung des Bauleitplans zu beachten. Wasserversorgung – Bedarfsermittlung und De-

ckungsnachweise. Die Bauleitplanung muss wasserwirtschaftliche Belange angemessen be-

rücksichtigen. Gewährleistet werden müssen eine qualitativ und quantitativ ausreichende Was-

serversorgung und ein ausreichender Schutz des Grundwassers. Die planaufstellende 

Kommune hat in eigener Verantwortung sicherzustellen, dass die Versorgungssicherheit der 

öffentlichen Wasserversorgung dauerhaft für die künftige Bebauung im Rahmen der beste-

henden wasserrechtlichen Zulassungen gewährleistet ist und eine ausreichende Löschwasser-

menge bereitgestellt werden kann. In der Begründung zum Bauleitplanverfahren wird unter 

12.2 Trink- und Löschwasserversorgung aufgeführt, dass weitere Nachweise in der Bearbei-

tung des Bebauungsplans erbracht werden. 

 

Bodenschutz 

Eine Überprüfung der hessischen Altflächendatei (Datenbank ALTIS) ergab keinen Datenbank-

eintrag im Gebiet des Bebauungsplanes. Belastungen oder Verunreinigungen sind nicht be-

kannt. Aus Sicht des nachsorgenden Bodenschutzes ergeben sich daher keine Anmerkungen, 

Ergänzungen, Hinweise oder Nebenbestimmungen. 

 

Vorsorgender Bodenschutz 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans hat eine Größe von ca. 1,69 ha. Für die 

östlich hiervon angrenzende Erweiterungsfläche mit einer Größe von 0,93 ha stellt der 

Reg FNP 2010 eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage dar. Ein Umweltbericht 

wurde aufgestellt. Die neue hessische Kompensationsverordnung vom 26.10.2018 soll augen-

scheinlich angewandt werden. Bei der Bearbeitung wurde die „Arbeitshilfe zur Berücksichti-

gung von Bodenschutzbelangen in der Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in 

Hessen“ augenscheinlich verwendet. Aus Sicht des vorsorgenden Bodenschutzes ergeben 

sich daher keine Anmerkungen, Ergänzungen, Hinweise oder Nebenbestimmungen. 

 

Oberflächengewässer 

Gegen das o. g. Bebauungsplanverfahren bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. 

 

Abwasser, anlagenbezogener Gewässerschutz 

Gegen den geplanten Vorentwurf des Bebauungsplanes bestehen keine grundsätzlichen Be-

denken. Wie in der Begründung angegeben soll der Nachweis der gesicherten Abwasserent-

sorgung im Rahmen der weiteren Bearbeitung des Bebauungsplans erbracht werden. Hierbei 

sind die Grundsätze der Abwasserbeseitigung gemäß §55 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) zu 

beachten: § 55 (1): Abwasser ist so zu beseitigen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht be-

einträchtigt wird. § 55 (2): Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder in ein 

Gewässer eingeleitet werden. Abweichungen sind stichhaltig zu begründen. Außerdem gilt 

für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (also auch für die Versickerung von gesammelten 

Niederschlagswasser) der § 57 WHG. § 57 (1): Die Menge des Abwassers ist so gering zu hal-

ten, wie dies nach dem Stand der Technik möglich ist. 
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Abfallwirtschaft 

Zum o. g. Vorhaben bestehen aus abfallwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken. 

 

Immissionsschutz 

Der vorgelegte Entwurf des o.g. Bebauungsplanes wurde aus Sicht des Immissionsschutzes, 

der Lufthygiene und des Kleinklimas geprüft. Die Prüfung ergab, dass aus Sicht des Immissi-

onsschutzes, der Lufthygiene und des Kleinklimas keine Bedenken gegen den vorgelegten 

Bebauungsplanentwurf bestehen. Hinsichtlich des Umfanges und des Detaillierungsgrades 

des Umweltberichtes werden aus Sicht der Belange Immissionsschutz, Lufthygiene und Klein-

klima keine weiteren Forderungen gestellt. Hinweis: Grundlage für die Stellungnahme zum 

Lärmschutz ist das schalltechnische Gutachten der Werner Genest und Partner Ingenieurge-

sellschaft mbH, GENEST Ingenieurbüro für Schall und Erschütterungsschutz, Bauphysik und 

Energieeinsparung, Gutachten Nr. 123K1 G vom 11.10.2019 mit seinen Annahmen und Vor-

schlägen zum Schallschutz. Die im Gutachten genannten erforderlichen Schallschutzmaßnah-

men sollten in die textlichen Festsetzungen übernommen werden. 

 

Bergaufsicht 

Als Datengrundlage für die Stellungnahme wurden folgende Quellen herangezogen: Hinsicht-

lich der Rohstoffsicherung: Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 

(RPS/RegFNP) 2010, Rohstoffsicherungskarte (KRS 25) des HLNUG; hinsichtlich der aktuell un-

ter Bergaufsicht stehenden Betriebe: vorliegende und genehmigte Betriebspläne; hinsichtlich 

des Altbergbaus: bei der Bergaufsicht digital und analog vorliegende Risse, in der Datenbank 

vorliegende Informationen, Kurzübersichten des ehemaligen Bergamts Weilburg über frühe-

ren Bergbau. Die Recherche beruht auf den in Inhaltsverzeichnissen des Aktenplans inventari-

sierten Beständen von Berechtsams- und Betriebsakten früherer Bergbaubetriebe und in hie-

sigen Kartenschränken aufbewahrten Rissblättern. Die Stellungnahme basiert daher 

hinsichtlich des Altbergbaus auf einer unvollständigen Datenbasis. Anhand dieser Daten-

grundlage wird zum Vorhaben wie folgt Stellung genommen: Rohstoffsicherung: Durch das 

Vorhaben sind keine Rohstoffsicherungsflächen betroffen. Aktuelle Betriebe: Es befinden sich 

keine aktuell unter Bergaufsicht stehenden Betriebe im Planbereich und dessen näherer Um-

gebung. Gefährdungspotential aus früheren bergbaulichen Tätigkeiten: Im Plangebiet ist mei-

nen Unterlagen zufolge bisher kein Bergbau umgegangen. Dem Vorhaben stehen aus Sicht 

der Bergbehörde keine Sachverhalte entgegen. 

 

Ich beteilige den Kampfmittelräumdienst im Rahmen von Bauleitplanverfahren ausnahms-

weise nur dann, wenn von gemeindlicher Seite im Rahmen des Bauleitplanverfahrens konkrete 

Hinweise auf das mögliche Vorkommen von Kampfmitteln erfolgt sind. In dem mir von Ihnen 

zugeleiteten Bauleitplanverfahren haben Sie keine Hinweise dieser Art gegeben. Deshalb 

habe ich den zentralen Kampfmittelräumdienst nicht beteiligt. Es steht Ihnen jedoch frei, den 

Kampfmittelräumdienst direkt zu beteiligen. Mündliche Anfragen können Sie an Herrn Sch-

wetzler, Tel. 06151-12 6501, richten. Schriftliche Anfragen sind an das Regierungspräsidium 

Darmstadt, Dezernat I 18, Zentraler Kampfmittelräumdienst zu richten. 
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Eine planungsrechtliche Prüfung ist nicht erfolgt. Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich 

zur Verfügung. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

 

Gez. 

 



Regierungspräsidium Darmstadt 
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 Regierungspräsidium Darmstadt, 64278 Darmstadt Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 

  
Elektronische Post 
 
Planergruppe ROB GmbH 
Architekten + Stadtplaner 
Schulstraße 6 
65824  Schwalbach am Taunus 

Unser Zeichen:  I 18 KMRD- 6b 06/05- 

 Sch 807-2020 
Ihr Zeichen:  Herr Folkert Rüttinger 

Ihre Nachricht vom:  19.02.2020 

Ihr Ansprechpartner:  

Zimmernummer:  

Telefon/ Fax:  

E-Mail:  

Kampfmittelräumdienst:           kmrd@rpda.hessen.de 

Datum:  06.03.2020 

Schwalbach am Taunus,  

"Östlich der Berliner Straße zwischen Taunusstraße und Wiesenweg" 

Bauleitplanung; 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 43 

Kampfmittelbelastung und -räumung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat ergeben, 
dass sich das im Lageplan näher bezeichnete Gelände in einem Bombenabwurfgebiet befin-
det. 
 
Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Flächen muss grundsätzlich ausgegangen 
werden. 
 
In den Bereichen, in denen durch Nachkriegsbebauungen bereits bodeneingreifende Bau-
maßnahmen bis zu einer Tiefe von mind. 5 Metern durchgeführt wurden sind keine Kampf-
mittelräummaßnahmen notwendig. 
 
Bei allen anderen Flächen ist eine systematische Überprüfung (Sondieren auf Kampfmittel) 
vor Beginn der geplanten Abbrucharbeiten, Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen auf 
den Grundstücksflächen bis in einer Tiefe von 5 Meter (ab GOK IIWK) erforderlich, auf denen 
bodeneingreifende Maßnahmen stattfinden. Hierbei soll grundsätzlich eine EDV-gestützte 
Datenaufnahme erfolgen. 
 
Sofern die Fläche nicht sondierfähig sein sollte (z.B. wg. Auffüllungen, Versiegelungen oder 
sonstigen magnetischen Anomalien), sind aus Sicherheitsgründen weitere Kampfmittel-
räummaßnahmen vor bodeneingreifenden Bauarbeiten erforderlich.  
 
Es ist dann notwendig, einen evtl. vorgesehenen Baugrubenverbau (Spundwand, Berliner 
Verbau usw.) durch Sondierungsbohrungen in der Verbauachse abzusichern.  

http://www.rp-darmstadt.hessen.de/
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Sofern eine sondierfähige Messebene vorliegt, sollen die Erdaushubarbeiten mit einer Flä-
chensondierung begleitet werden. 
 
Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich bescheinigen lassen, dass die Kampfmittelräu-
mungsarbeiten nach dem neuesten Stand der Technik durchgeführt wurden. Der Bescheini-
gung ist ein Lageplan beizufügen, auf dem die untersuchten Flächen dokumentiert sind. Wei-
terhin ist das verwendete Detektionsverfahren anzugeben.  
 
Für die Dokumentation der Räumdaten beim Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 
wurde das Datenmodul KMIS-R entwickelt. Wir bitten Sie, bei der Beauftragung des Dienst-
leisters auf die Verwendung des Datenmoduls KMIS-R hinzuweisen.  
 
Hierfür ist es erforderlich, dass die überprüften und geräumten Flächen örtlich mit den 
Gauß/Krüger Koordinaten eingemessen werden.  
 
Wir bitten Sie nach Abschluss der Arbeiten um Übersendung des Lageplans und der KMIS-
R-Datei, welche Sie durch die von Ihnen beauftragte Fachfirma erhalten. 
 
Das Datenmodul KMIS-R können Sie kostenlos von der nachstehenden Internetseite des 
Kampfmittelräumdienstes downloaden: 
 
http://www.rp-darmstadt.hessen.de 
(Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Kampfmittelräumdienst) 
 
Die Kosten für die Kampfmittelräumung (Aufsuchen, Bergen, Zwischenlagern) sind vom An-
tragsteller/Antragstellerin, Interessenten/Interessentin oder sonstigen Berechtigten (z.B. Ei-
gentümer/Eigentümerin, Investor/Investorin) zu tragen. Die genannten Arbeiten sind daher 
von diesen selbst bei einer Fachfirma in Auftrag zu geben und zu bezahlen.  
 
Für die Dokumentation der durchgeführten Kampfmittelräumung werden die örtlichen 
Gauß/Krüger-Koordinaten benötigt. 
 
Bei der Angebotseinholung oder der Beauftragung einer Fachfirma bitte ich immer  
das v. g. Aktenzeichen anzugeben und eine Kopie dieser Stellungnahme beizufügen.    
 
Als Anlage übersende ich Ihnen die Allgemeinen Bestimmungen für die Kampfmittelräu-
mung im Lande Hessen. 
 
Da Kampfmittelräumarbeiten im Voraus schwer zu berechnen sind, halte ich die       
Abrechnung der Leistungen nach tatsächlichem Aufwand für unumgänglich. Dies ist in jedem 
Falle Voraussetzung für eine positive Rechnungsprüfung zum Zwecke der Kostenerstattung 
durch den Bund gem. Nr. 3. der Allgemeinen Bestimmungen für die Kampfmittelräumung. 
 
Eine Kopie des Auftrages bitte ich mir zur Kenntnisnahme zuzusenden. 
 
Den Abtransport - ggf. auch die Entschärfung - und die Vernichtung der gefundenen 
Kampfmittel wird das Land Hessen -Kampfmittelräumdienst-  weiterhin auf eigene Kosten 
übernehmen. 
 
Sie werden gebeten, diese Stellungnahme in allen Schritten des Bauleit - bzw. Planfeststel-
lungsverfahrens zu verwenden, sofern sich keine wesentlichen Flächenänderungen ergeben. 
 

http://www.rp-darmstadt.hessen.de/
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Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

gez.  



 1

Abb. 2: bei Bohrarbeiten 5-Zentner-Bombe angebohrt

Abb. 1. Fliegerbombe, angetroffen bei 
Bauarbeiten in der Nähe einer 
Tankstelle 

Bauaushubüberwachung und Baubegleitende Kampfmittelräumung 
Theorie und Wirklichkeit, Verantwortlichkeiten 

 
Jürgen Sebald 

BG Bau, Pirnaer Landstraße 40, 01237 Dresden 
0351-2572-324, juergen.sebald@bgbau.de 

 
1. Einleitung 
Weltweit werden Bauarbeiten für verschiedenste Vorhaben 
durchgeführt, sei es wie z.B. Um-, oder Ausbau bzw. 
Sanierung von Industrie-, Wohn- oder Mischgebieten, aber 
auch Lückenbebauungen. Für erneuerbare Energien sind 
tollkühne Ideen in der Planung, einiges davon steht bereits in 
der Ausführungsphase. Pipelines werden durch unwirtliche 
Gegenden, sogar durch Gewässer wie z.B. Ostsee verlegt, 
auch an Orten, wo bekanntermaßen Kampfmittel verklappt 
wurden.  

Es ist davon auszugehen, dass ca. 10 - 15 % der im 2. 
Weltkrieg abgeworfenen Bomben nicht zur Wirkung 
gelangten und auch heute noch eine Gefahr für die Umge-
bung darstellen (Abb. 1). Zusätzlich dazu findet man auch in 
Ballungszentren  
 aufgegebene oder zerstörte Fliegerabwehrstellungen,  
 Vergrabestellen,  
 zur Sprengung vorbereitete Bauwerke, 
 ehemalige Stellungs- und Grabensysteme mit Munition.  
Daher werden Bauvorhaben immer wieder durch Kampfmittelfunde, ja sogar auch „Explosionen von 
Kampfmitteln“ gestoppt (Abb. 2).  

Vor diesem Hintergrund stellen sich folgende 
Fragen:  

 hat der Bauherr bzw. dessen Planer im 
Rahmen der Gefahrenvorsorge das Prob-
lem „Kampfmittel im Baugrund“ überhaupt 
erkannt ? 

 hat der sich Bauherr bzw. dessen Planer 
mit den zur Verfügung stehenden Sondier- 
und Räumverfahren überhaupt befasst ? 

 ist sich der Bauherr seiner Verantwortung 
gegenüber den bauausführenden Un-
ternehmen bewusst ? 

 

Bei Bauarbeiten unter Kampfmittelverdacht entstehen Gefährdungen, deren Beseitigung zu den ver-
traglichen Pflichten des Bauherrn gehört (siehe dazu VOB/C ATV DIN 18299).  

Vielfach ist aber festzustellen, dass "aus Kostengründen" keine Kampfmittelräumung im engeren Sinne 
geschieht, sondern versucht wird, dem Problem des Kampfmittelverdachtes mittels sog. „Bauaushub-
überwachung“ oder der „Baubegleitenden Kampfmittelräumung" Herr zu werden. Dies geschieht ins-
besondere dann, wenn kein konkreter, sondern ein sogenannter "diffuser" Kampfmittelverdacht vor-
liegt, d.h., dass anhand von Luftbildern oder anderer Unterlagen zwar keine verortbaren Ansatzpunkte 
festgestellt werden können, aber doch so konkrete Verdachtsmomente dafür, dass ein gewisser 
Kampfmittelverdacht bestehen bleibt (tw. auch bezeichnet als "Fläche mit Kampfmittelverdacht ohne 
konkrete Gefahr" [1]). 
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2. Pflichten des Bauherren 
Die Bereitstellung des Baugrundes zur weiteren Bearbeitung, z.B. zur Herstellung eines Bauwerkes ist 
gemäß der Rechtsprechung nach § 645 BGB im Sinne der Lieferung eines Baustoffes zu sehen. Die 
Verantwortung für den Zustand des Baustoffes „Baugrund“ trägt grundsätzlich der Bauherr, d.h. er trägt 
das so genannte „Baugrundrisiko“.  

Unter Beachtung des Rechtsgrundsatzes der Allgemeinen Verkehrsicherungspflicht hat der Bauherr, 
der sein Vorhaben auf einer Fläche errichten möchte, die nach historischer Erkundung als kampfmittel-
gefährdet anzusehen ist, die Pflicht, Schäden, die von seinem Grund und Boden ausgehen, von den 
Bauarbeitern abzuwenden. Er hat somit dafür zu sorgen, dass evtl. vorhandene Kampfmittel unschäd-
lich gemacht werden, was i.d.R. durch eine Kampfmittelräumung im klassischen Sinn geschieht.  

Dies gilt sowohl bei einem konkreten, als auch bei dem oben beschriebenen "diffusem" Kampfmittel-
verdacht. In diesem Fall können z.B. in Nordrhein-Westfalen die Ordnungsbehörden entsprechende 
Vorgehensweisen verfügen [1] und seit im Jahre 1994 auf einer Baustelle in Berlin die Explosion einer 
Bombe vier Arbeiter in den Tod gerissen hat, wird in einigen kreisfreien Städten und Landkreisen 
Sachsens die Antragstellung zur Kampfmittelbelastungsprüfung von Baugrundstücken vorgeschrieben! 
Eine vorbildliche Vorgehensweise, an die sich andere Städte und Landkreise anschließen sollten ! 

Darüber hinaus hat aber jeder Bauherr im Rahmen der Planung und Ausführung eines Bauvorhabens 
ohnehin Vorgaben zu beachten, die in die gleiche Richtung weisen. Hier ist insbesondere die BaustellV 
in Verbindung mit § 4 ArbSchG zu nennen, aber auch § 819 StGB "Baugefährdung". Weitere Hinweise 
zu den Bauherrenpflichten bei Bauarbeiten auf Kampfmittelverdachtsflächen enthält auch die BGI 833 -  
- Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung und Festlegung von Schutzmaßnahmen bei der 
Kampfmittelräumung [2]. 

 
2.1 Baustellenverordnung – BaustellV 
Eine ganz allgemeine, in ihrer Zielrichtung aber sehr deutliche Vorgabe, die auf jeder Baustelle zu 
beachten ist, enthält § 2 BaustellV, "Planung und Ausführung des Bauvorhabens". § 2, Absatz 1 lautet 
(verkürztes Zitat): 

(1) Bei der Planung der Ausführung eines Bauvorhabens …… sind die allgemeinen Grundsätze 
nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes zu berücksichtigen (siehe auch Abb.2) 

Somit hat der Bauherr schon bei der Planung der Ausführung eines Bauvorhabens gemäß den ersten 
und wesentlichsten drei allgemeinen Grundsätzen nach § 4 ArbSchG zu berücksichtigen, dass 

 Die Arbeit so zu gestalten ist, daß eine Gefährdung für Leben und Gesundheit möglichst vermie-
den und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird; 

 Gefahren an ihrer Quelle zu bekämpfen sind; 

 der Stand von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissen-
schaftliche Erkenntnisse berücksichtigt werden. 

 

Werden diese Vorgaben der BaustellV nicht beachtet, könnte im Schadensfall, d.h. in unserer Betrach-
tung der "Explosion" eines Kampfmittels, auch § 819 StGB "Baugefährdung" heranzuziehen sein:  

(1) Wer bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Baues oder des Abbruchs eines Bau-
werks gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt und dadurch Leib oder 
Leben eines anderen Menschen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.  

Eine für die Kampfmittelräumung aus dem Kreis der anerkannten Regeln der Technik einschlägige 
Regel ist die oben bereits erwähnte BGI 833 [2]. Diese BGI hilft in erster Linie der Kampfmittelräumfir-
ma, aber auch dem Bauherrn bzw. dessen Planer, die allgemeinen Grundsätze nach § 4 ArbSchG bei 
der Planung und Ausführung des Bauvorhabens auf "kampfmittel-verdächtigem Untergrund" zu be-
rücksichtigen und umzusetzen. 
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Bauherr oder beauftragter Dritte nach § 4 BaustellV 

Zugehörige Pflichten:

 auf allen Baustellen:  

§ 2 Abs. 1 BaustellV  * 
 
Die allgemeinen Grundsätze 
des  
§ 4 ArbSchG sind bei der Pla-
nung  
der Ausführung zu berücksichti-
gen 

Zusätzlich auf Baustellen auf denen 
Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber 
tätig werden: 

§ 3 Abs. 1 BaustellV
 
Bestellter Koordinator oder Bauherr selbst  

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 BaustellV * 
 
Die allgemeinen Grundsätze sind bei der 
Planung der Ausführung zu koordinieren 

Allgemeine Grundsätze nach § 4 ArbSchG bei Anwendung der BaustellV
und deren zugehörigen Pflichten 

* Diese Pflichten werden in den Abschnitten 5.1 und 5.2 der RAB 33 konkreti-
siert 

§ 3 Abs 3 Nr. 1 BaustellV *
 
Die Anwendung der allgemeinen Grund-
sätze ist bei der Ausführung zu koordinie-
ren 

 

Abb. 3 

 
3 „Bauaushubüberwachung“ - "baubegleitende Kampfmittelräumung"  

- Verfahren nach dem Stand der Technik ? 
Gängige Praxis ist es, in den Ausschreibungsunterlagen von den ausführenden Unternehmen "den 
Stand der Technik" abzufordern.  

Weil aber aufgrund zu vieler im Untergrund vorhandener Störkörper die klassischen Vorgehensweisen 
der Kampfmittelräumung manchmal nicht anwendbar sind, aber auch deshalb, weil Bauherren aus 
finanziellen Gründen vor Sondierungen zurückschrecken, wird schon bei der Planung des Bauvorha-
bens auf "kampfmittel-verdächtigem Untergrund" zum Mittel der sogenannten Bauaushubüberwachung 
gegriffen, d.h. es wird eine zur Kampfmittelräumung befähigte Person - im folgenden "Feuerwerker" 
genannt - neben den Bagger gestellt, die ein Auge auf den Aushub haben und die Arbeiten sofort stop-
pen soll, wenn sie etwas Auffälliges bemerkt.  

Diese auch als „fachtechnische Begleitung" des Bauvorhabens bezeichnete Vorgehensweise stößt in 
der Fachwelt auf herbe Kritik ("ist eigentlich nur ein zusätzlicher Toter"), sowohl in der Tatsache, dass 
es vom Bauherrn so gefordert und ausgeschrieben wird, aber auch in der Tatsache, dass sich einige 
Kampfmittelräumfirmen überhaupt darauf einlassen ! Vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Zwänge 
mag das zwar verständlich sein, aber eine solche Vorgehensweise ist ein vehementer Verstoß nicht 
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Abb. 4. Schichtenweiser Abtrag, verpflich-
tend bei baubegleitender KMR 

nur gegen die allgemeinen Grundsätze des § 4 ArbSchG, sondern auch gegen jedes Prinzip der Si-
cherheitsplanung: 
 hat der Feuerwerker überhaupt eine Chance, eine konkrete Gefahr durch ein bewegtes oder frei-

gelegtes Kampfmittel rechtzeitig festzustellen ? 
 wie lange hält er das durch, den Aushubbereich nach Unregelmäßigkeiten und die Aushubmas-

sen nach "Verdachtsinhalten" so intensiv wie notwendig zu "scannen" ?  
 kann er dem Druck der "Erdbaufirma" standhalten, "Leistung zu bringen", "Masse zu machen" ? 
 wer trägt die Verantwortung, wenn es zu einem Schadensereignis kommt, die Verantwortliche 

Person der Kampfmittelräumfirma, die Kampfmittelräumfirma selbst oder der Bauherr?  

Eine Definition der "Bauaushubüberwachung" zum Auffinden von Kampfmitteln und damit eine binden-
de Vorschrift zur Vorgehensweise gibt es nicht (wie auch, es ist ja kein in der Fachwelt anerkanntes 
Verfahren !).  

Oft wird aber für die gleiche wie oben beschriebene 
Vorgehensweise ein anderer Begriff gebraucht bzw. 
missbraucht:  

"Baubegleitende Kampfmittelräumung"  
Im Gegensatz zur "Bauaushubüberwachung" sind die 
Vorgehensweisen der "baubegleitenden Kampfmittelräu-
mung" exakt beschrieben und definiert im Abschnitt 3 der 
Arbeitshilfen Kampfmittelräumung - AH-Kampfmittelräumung 
des Bundes [3]. Folgende Zitate aus diesem Abschnitt der 
AH-Kampfmittelräumung sprechen für sich und bedürfen 
keiner weiterer Kommentierung, besonders wichtige 
Passagen aber in Fettdruck hervorgehoben: 

3.2 Baubegleitende Kampfmittelräumung 

Bei diesem Räumverfahren werden die horizontalen und vertikalen Flächen der Baugrube mit 
aktiven und / oder passiven Sonden untersucht. 

Nach Freigabe durch die verantwortliche Person (§ 19 Abs. (1) Nr. 3 SprengG) kann der Boden un-
ter zusätzlicher visueller Kontrolle schichtweise ausgebaut werden. Dieser Vorgang wird bis zum 
Erreichen der Aushubsohle wiederholt. 

3.2.1 Verfahrensbeschreibung 

Zum Erreichen des Räumziels „Kampfmittelfreiheit“ sind die Aushubsohle und die Grubenböschun-
gen bzw. –wände in Abhängigkeit der vermuteten Kampfmittel mittels aktiver und / oder passiver 
Sonden vollflächig und systematisch zu untersuchen und ggf. zu räumen. 

Die BGR 114 Anhang 5 „Besondere Sicherheitsanforderungen“ ist zu beachten. 

3.2.2 Verfahrensgrenzen 

Dieses Räumverfahren kann der Reduktion von Gefährdungen bei Maßnahmen mit Bodeneingriff 
auf kampfmittelbelasteten Flächen dienen. Es kann angewendet werden, wenn Kampfmitteleinzel-
funde aufgrund konkreter Verdachtsmomente nicht ausgeschlossen werden können.  

Dabei wird der im Wirkungsbereich eines Erdwerkzeuges befindliche Boden auf Kampfmittel unter-
sucht, bevor der Bodenabtrag stattfindet. 

Dieses Räumverfahren ist aufgrund des methodischen Ansatzes zur Herstellung der Kampfmittel-
freiheit ohne Einschränkungen für Baugruben geeignet. Die Verfahrensgrenzen werden durch fol-
gende Eckpunkte beschrieben: 

1. Der bei der Räummaßnahme hergestellte kampfmittelfreie Bereich beschränkt sich auf den bei 
den Bauarbeiten umgesetzten und den in der Baugrube anstehenden Boden. 

2. Die Mächtigkeit der in der Baugrube von Kampfmitteln freigemessenen Bodenschicht wird durch 
die Empfindlichkeit der eingesetzten aktiven und / oder passiven Sonde bzw. die Störkörpergröße 
bestimmt und ist daher nicht in jedem Fall eindeutig bestimmbar.   
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3. Durch vorhandene bauliche Anlagen (Kabel, Leitungen, Betonbaukörper) oder Hilfsbau-
maßnahmen (Verbau) können Einschränkungen der Sondierfähigkeit des in der Baugrube 
anstehenden Bodens entstehen. 

Auch das Verfahren der baubegleitenden Kampfmittelräumung ist in der Fachwelt umstritten, weil es, 
wie der obige Satz 3 zeigt, nicht nur Unsicherheiten für den Räumerfolg enthält, sondern auch für Leib 
und Leben der Ausführenden. Umstritten ist es aber insbesondere auch deshalb, weil dieses Verfahren 
so leicht von Bauherren und Planern missbraucht werden kann, um Geld zu sparen ! 

Das Verfahren wurde aus der Not geboren, dass es eben die Flächen gibt, wo ein nicht eindeutig ver-
ortbarer, diffuser Kampfmittelverdacht besteht und man nach einem Verfahren gesucht hat, um auch 
dieses Problem unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit der Mittel in den Griff zu bekommen.  

Aber, es öffnet dem Missbrauch Tür und Tor: man braucht bei entsprechenden Verdachtsflächen nur 
zu postulieren, dass die klassische Sondierung nicht geht, dann wird auch noch bereits in der Aus-
schreibung der schichtenweise Abtrag gestrichen (behindert ja nur die Aushubleistung und bedroht 
damit den schon vor Beginn der Planung festgelegten Eröffnungstermin mit Bürgermeister und Sekt-
empfang), stellt den Ausguck-Feuerwerker an den Bagger, und schon glaubt man als Bauherr das 
Problem erledigt zu haben ! 

Da sind gewisse Zweifel angebracht, betrachtet man allein die Verantwortlichkeiten, wenn die Granate 
dem Ausguck-Feuerwerker entgeht und mit der Aushubfuhre durch die Stadt gefahren wird !  

Was ist, wenn ….. ? 

Auf der Grundlage des § 2 BaustellV, der den Bauherrn verpflichtet, bereits bei der Planung eines 
Bauvorhabens die Grundsätze des § 4 ArbSchG zu berücksichtigen, kann nur folgende grundsätzliche 
Vorgehensweise die Richtige sein: 

1) zwingende Feststellung des Kampfmittelverdachtes, ob konkret oder diffus ! 

2) wenn Kampfmittelverdacht besteht, Erarbeitung eines klar definiertes Räumkonzeptes bzw. eines 
Arbeits- und Sicherheitsplanes nach BGI 833: 

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Anforderungen darf die baubegleitende Kampfmittel-
räumung nur dann angewandt werden, wenn Bauwerksreste, künstliche Auffüllungen mit hohen 
ferromagnetischen Anteilen, dichte Leitungsnetze oder dergleichen eine Kampfmittelräumung im 
klassischen Sinn unmöglich machen.  

3) im Räumkonzept bzw. Arbeits- und Sicherheitsplan nach BGI 833 Beschreibung der an den 
Kampfmittelverdacht angepassten Vorgehensweise, insbesondere 

 anstehende Böschungen etc. werden vor Beginn des Aushubes vorsondiert 

 schichtenweiser Abtrag des Materials ("Abziehen") 

 die Schichtstärken werden während des Aushubes ständig durch direkte Kommunikation zwi-
schen visuellem Überwacher (Feuerwerker") und Baggerfahrer abgestimmt 

 aufgenommenes Erdreich auf einer Zwischenlagerfläche vorsichtig abgelegen, vorseparieren 
und nochmals visuell auf Kampfmittel absuchen 

4) Definition der Anforderungen an die gerätetechnischen und personelle Ausstattung der ausfüh-
renden Unternehmen (siehe BGI 833) und Berücksichtigung dieser Anforderungen in der Aus-
schreibung 

5) Bereitstellung technischer und ggf. notwendiger persönlicher Schutzausrüstungen durch die aus-
führenden Unternehmen 

6) Herstellung der klaren und eindeutigen Weisungsbefugnis der Verantwortlichen Person der 
Kampfmittelräumfirma gegenüber den Mitarbeitern der Baufirmen in Bezug auf Gefährdungen 
durch Kampfmittel 

7) Anpassung der Gefährdungsbeurteilung der bauausführenden Unternehmen 

8) Unterweisung aller auf der Baustelle beschäftigten Personen 
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4. Zusammenfassung 
Kurz nach Kriegsende ging man davon aus, dass bis Ende 1945 alle Bombenblindgänger entdeckt und 
entsorgt werden würden. Heute, 66 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs können wir nur sa-
gen: „Wir sind noch lange nicht so weit“ und Deformierungen, Rost, Alterungsprozesse, Bodenverwer-
fungen bzw. -bewegungen und insbesondere Erschütterungen erhöhen das Risiko einer Detonation. 

Darüber hinaus gibt es ja nicht nur Bombenblindgänger, von denen Gefahren ausgehen, sondern von 
allen Arten von unkontrolliert abgelagerter und Alterungsprozessen unterworfener Munition. 

Beim Thema Kampfmittelbeseitigung nehmen Bauherren/Auftraggeber bzw. deren Planer häufig un-
kalkulierbare Risiken in Kauf, die sie aber allein durch die Beachtung der oben beschriebenen grund-
sätzlichen Vorgehensweisen minimieren könnten.  

Die Ausführung von Kampfmittelräummaßnahmen bedarf grundsätzlich der planerischen und konzepti-
onellen Vorbereitung sowie der Begleitung/Überwachung der Ausführung.  

Wesentlich ist, dass jede Räummaßnahme, die sorgfältig vorbereitet wird, in der Ausführungsphase 
ohne größere Unterbrechungen wirtschaftlich umgesetzt werden kann.  

Die Erkundung, Feststellung und Bergung von Kampfmitteln stellt außergewöhnlich hohe Anforderun-
gen an die gerätetechnische und personelle Ausstattung der ausführenden Firmen sowie einen we-
sentlichen Zeit- und Kostenfaktor. 

In jedem Fall stellt die baubegleitende Kampfmittelräumung die „ultima ratio“ dar, die nur unter klar 
definierten Randbedingungen angewendet werden darf, nicht aber allein aus dem Grund der Kostener-
sparnis. 

Die Bauaushubüberwachung ist nicht als Kampfmittelräumung anzusehen und sollte aus dem Pla-
nungsvokabular ersatzlos gestrichen werden ! 

Die Abwehr der von Kampfmitteln ausgehenden Gefahr ist und bleibt ein wesentliches Element in der 
Sicherung der Lebensgrundlage unserer Gesellschaft und ihrer wirtschaftlichen und infrastrukturellen 
Entwicklung und sollte sehr ernst genommen werden. 

 

Grundsatz für Bauarbeiten auf Flächen mit Kampfmittelverdacht sollte immer sein: 
Zunächst Räumstelle - dann erst Baustelle ! 

 

 

 

 

 

5. Literatur:  
[1] Merkblatt für Baugrundeingriffe auf Flächen mit Kampfmittelverdacht ohne konkrete Gefahr (An-

lage 1 der Technischen Verwaltungsvorschrift für die Kampfmittelbeseitigung in NRW) 

[2] BGI 833 - Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung und Festlegung von Schutzmaßnah-
men bei der Kampfmittelräumung,  

[3] Arbeitshilfen zur wirtschaftlichen Erkundung, Planung und Räumung von Kampfmitteln auf Lie-
genschaften des Bundes (Arbeitshilfen Kampfmittelräumung - AH KMR) 



 Regierungspräsidium Darmstadt 
 
 
 
 
 

             

Allgemeine Bestimmungen für die Kampfmittelräumung im Lande Hessen 

Auftraggeber für Kampfmittelräumungsarbeiten sind das Land Hessen (Regierungspräsidium 

Darmstadt), Kommunen, Private und Bundesbehörden. 

Kampfmittelräumungsarbeiten sind insbesondere: 

• Aufsuchen, Bergen und Zwischenlagern von Kampfmitteln  

o Systematische Untersuchung von Flächen mit Sonden 

o Systematische Entmunitionierung von Flächen mit Oberflächensuchgeräten 

o Punktuelle Untersuchung von Blindgängerverdachtspunkten 

o Herstellen von Sondierungsbohrungen, Messwertaufnahmen und Interpretation der 

Messergebnisse auf Bombenblindgänger 

o Aufgrabung der detektierten Anomalien 

o Identifizierung der Kampfmittel 

o Zwischenlagerung von Kampfmitteln 

o Berichtsführung 

1. Durchführungsbestimmungen  

Die Arbeiten sind jeweils nach dem neuesten Stand der Technik durchzuführen. Dies ist bei der 

Auftragsbestätigung zu versichern.  

• Dem Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen sind rechtzeitig mitzuteilen: 

• Auftraggeber (Auftrag und Auftragsbestätigung) 

• Verantwortliche Person (Befähigungsschein und Ausbildungsnachweis) 

• Arbeitsaufnahme und Arbeitszeit, gegebenenfalls Arbeitsunterlagen 

• Aktenzeichen des Kampfmittelräumdienstes 

Die untersuchten bzw. entmunitionierten Flächen sind in Lageplänen M 1 : 1 000 zu 

dokumentieren. Eine Ausfertigung ist dem KMRD nach Beendigung der Arbeiten zu übergeben. 

Kampfmittelräumungsarbeiten sind nach den üblichen Gesetzen, Verordnungen und Regeln der 

Technik insbesondere auch nach den Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz beim 

Zerlegen von Gegenständen mit Explosivstoff oder beim Vernichten von Explosivstoff oder 

Gegenständen mit Explosivstoff BGR 114, Anhang 5, des HVBG Fachausschuß „Chemie“ 

durchzuführen. 

2. Sicherheitsbestimmungen  

Die Kampfmittelräumarbeiten dürfen nur unter ständiger Aufsicht einer Verantwortlichen Person 

(Befähigungsinhaber/in nach § 20 SprengG) durchgeführt werden. 

An der Arbeitstelle ist gut sichtbar ein Alarmplan anzubringen, der folgende Informationen 

enthält:  

• Verantwortliche Person der Arbeitsstelle 

• Tel.-Nr. und Adresse des nächsten Unfallkrankenhauses 
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• Tel.-Nr. des nächsten Hubschrauberrettungsdienstes 

• Tel.-Nr. und Adresse des Kampfmittelräumdienstes des Landes Hessen 

Die geborgenen Kampfmittel, Munitionsteile sowie alle anderen Objekte, die im Zusammenhang 

mit Kampfmitteln stehen, sind sofort listen mäßig zu erfassen und nachzuweisen. Sofern 

Kampfmittel nicht transportfähig sind oder nicht verlagert werden können, ist von der 

Kampfmittelräumfirma der Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen unverzüglich zu 

verständigen. Bei Gefahr im Verzug ist die Verantwortliche Person berechtigt und verpflichtet, 

sofort die zuständige Gefahrenabwehrbehörde (Polizei, Bürgermeister/in, Oberbürgermeister/in) 

zu verständigen und die seiner/ihrer Meinung nach erforderlichen Absperrmaßnahmen zu 

veranlassen. Die Entschärfung, Sprengung sowie der Abtransport von Kampfmitteln ist 

ausschließlich dem Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen oder der von ihm beauftragten 

Person überlassen. 

3. Ergänzende Bestimmungen 

Bergungsfremde Gegenstände, die bei den Arbeiten gefunden werden und keine 

Kampfmitteleigenschaft aufweisen, sind dem Eigentümer des Grundstücks zu überlassen. Sofern 

ehem. reichseigene Kampfmittel gefunden werden, besteht die Möglichkeit der Kostenerstattung 

durch den Bund. Er macht allerdings zur Auflage, dass der Kampfmittelräumdienst die von der 

Fachfirma gestellte Rechnung zur Prüfung erhält und diese mit einem Sichtvermerk 

kennzeichnet. Dies setzt in jedem Falle die Einhaltung der vorgenannten Bestimmungen voraus. 

Weiterhin ist zu erklären, ob das betreffende Grundstück vom Bund erworben wurde. 
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Folkert Rüttinger

Betreff: WG: Alternativer Feuerwehrstandort
Anlagen: Alternativer Feuerwehrstandort.pdf

 

Von:   
Gesendet: Sonntag, 23. Februar 2020 15:02 
An: Info 
Betreff: Alternativer Feuerwehrstandort 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach Einsichtnahme in die ausgelegten Planunterlagen nehme ich zum derzeitig geplanten Feuerwehrstandort wie 
folgt Stellung: 

Einem Feuerwehrstandort zusammen mit dem Bauhof und der dazu erforderlichen Geländeerweiterung kann ich 
nicht zustimmen. 

 

Der Standort liegt unmittelbar innerhalb einer hochverdichteten Wohnbebauung, also einem Bereich zum Wohnen 
und Leben. 

Aufgrund der Hochverdichtung ist die Verkehrsbelastung durch fließenden und ruhenden Verkehr stetig gewachsen 
und stößt mit seiner Belastung an Grenzen. Insbesondere die daraus resultierende Lärmbelästigung ist zunehmend 
störend. Grund sind die hohe Verkehrsdichte und kaum jemand hält sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit. 
Ebenso auffällig ist das zunehmend rüpelhafte Verkehrverhalten vieler Verkehrsteilnehmer ‐ Überfahren und Parken 
auf Gehwegen, in Feuerzufahrten, in Kurven und ungefragt auf privaten Stellplätzen. 

Dazu kommen weitere Lärmquellen wie Rasenmäher, Laubbläser, Motorsägen und Straßenreiniger. 

Weiterhin ist eine Lärmbelästigung durch den Bauhofbetrieb gegeben  ‐ Containertransporte, Radlader. Ein 
Synergieeffekt von Bauhof und Feuerwehr ist für mich nicht erkennbar.  

Das alles ist die Situation, der wir schon jetzt ausgesetzt sind. 

Zusätzlich die Feuerwehr auch noch in diesem Bereich unterzubringen, verschärft o. g. Verkehrs‐ und 
Lärmbelastungen noch einmal. Damit ist langfristig niemanden gedient und beeinträchtigt insgesamt die Wohn‐ und 
Lebensqualität erheblich. 

Als alternativen Feuerwehrstandort außerhalb der Wohnbebauung schlage ich die im anl. Plan markierte Fläche 
vor. Sie ist hinreichend groß. Die Einsatzausfahrt kann mit einer Ampellösung erreicht werden. 

Ich bitte um Prüfung meines Vorschlages. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Kyra Goerz

Von: Koordination <koordination@nrm-netzdienste.de>
Gesendet: Montag, 15. August 2022 08:15
An: Kyra Goerz
Cc:
Betreff: Stellungnahme B-Plan Nr. 43 für das Gebiet „Östlich der Berliner Straße zwischen 

Taunusstraße, Friedrich-Stoltze-Straße und Wiesenweg“ der Stadt Schwalbach

 
Sehr geehrte Frau Goerz, 
 
auf Ihre Anfrage  
 
Bauleitplanung der Stadt Schwalbach 
 
2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 43 für das Gebiet „Östlich der Berliner Straße 
zwischen Taunusstraße, Friedrich-Stoltze-Straße und Wiesenweg“ für den Teilbereich des Bauhofes 
 
vom 14.07.2022 können wir Ihnen heute mitteilen, dass gegenüber dem Bebauungsplan Nr. 43 für das Gebiet 
„Östlich der Berliner Straße 
zwischen Taunusstraße, Friedrich-Stoltze-Straße und Wiesenweg“ der Stadt Schwalbach grundsätzlich keine 
Einwände bestehen. 
 
Bitte beachten Sie, dass sich in der ausgewiesenen Fläche des Geltungsbereiches bereits Versorgungsleitungen und
Hausanschlüsse befinden, deren Bestand und Betrieb zu gewährleisten sind. Eine Überbauung vorhandener
Leitungstrassen ist nicht zulässig. 
Sämtliche Arbeiten im Bereich der Leitung und deren Schutzstreifen sind im Vorfeld mit der NRM abzustimmen und 
anzumelden. 
 
Sollten Sie Interesse an weiteren Hausanschlüssen haben, erhalten Sie über das NRM-Netzportal weitere 
Informationen und die Möglichkeit der direkten Anmeldung. Bitte klicken Sie hierzu auf den folgenden Link: 
 
https://netzportal.nrm-netzdienste.de/appDirect/Kundenmarktplatz/index.html 
 
Voraussetzung für die Planungen von Grünflächen bildet die aktuelle Version des DVGW-Arbeitsblattes GW 125 
„Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen“.  
 
Des Weiteren bitten wir darauf zu achten, dass sowohl bei Veräußerung sowie bei Umwidmung von Grundstücksflächen
eine dingliche Sicherung aller Mainova-Trassen erforderlich wird. 
 
Für alle Baumaßnahmen ist die NRM – Norm „Schutz unterirdischer Versorgungsleitungen, Armaturen, Mess-, 
Signal- und Steuerkabel der Mainova“ einzuhalten. Bitte fordern Sie für Ihre Planungen unsere Bestandsunterlagen 
online unter dem Link https://www.nrm-netzdienste.de/de/netzanschluss/netzauskunft an. 
 
 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Es grüßt Sie freundlich 
 

 
 
NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH 
Netzvertrieb 
Projektkoordination (N2-WN3) 
Solmsstr. 38 
60486 Frankfurt am Main 
 
Besucheranschrift: 
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Gutleutstraße 280 
60327 Frankfurt am Main 
Telefon:    
Mobil:       
Telefax:    
E-Mail:     
Internet:   http://www.nrm-netzdienste.de 

 
 

NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH ꞏ Solmsstraße 38 ꞏ 60486 Frankfurt am Main 
Geschäftsführer: Torsten Jedzini, Mirko Maier 
Sitz der Gesellschaft: Frankfurt am Main ꞏ Amtsgericht Frankfurt HRB 74832 ꞏ USt-ID-Nr. DE 814437976 
 
Bitte beachten Sie auch unsere Datenschutzhinweise unter diesem Link. 
 
Diese E-Mail kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der beabsichtigte Empfänger sind, 
informieren Sie bitte sofort den Absender und löschen Sie diese E-Mail. Das unbefugte Kopieren dieser E-Mail oder die unbefugte Weitergabe der 
enthaltenen Informationen ist nicht gestattet. 





Regierungspräsidium Darmstadt  
 

Regierungspräsidium Darmstadt Servicezeiten:  Fristenbriefkasten:  
Wilhelminenstraße 1-3, Wilhelminenhaus Mo. – Do.  8:00 bis 16:30 Uhr Luisenplatz 2 
64283 Darmstadt Freitag 8:00 bis 15:00 Uhr 64283 Darmstadt 

Internet:   Telefon: 06151 12 0 (Zentrale) Öffentliche Verkehrsmittel: 
https://rp-darmstadt.hessen.de Telefax: 06151 12 6347 (allgemein) Haltestelle Luisenplatz  - 2 - 

 Regierungspräsidium Darmstadt. 64278 Darmstadt  

 Per E-Mail 
Magistrat der Stadt 
Schwalbach am Taunus 
Marktplatz 1-2 
65824 Schwalbach am Taunus 

Unser Zeichen:  RPDA - Dez. III 31.2-61 d 02.10/7-2020/3 
Dokument-Nr.:         2022/1166911 

Ihr Ansprechpartner:  
Zimmernummer: 3.017  
Telefon/ Fax: 06151 12 5038/ 06151 12 8949 
E-Mail: @rpda.hessen.de 

Datum:  30. August 2022 

 
 
Bauleitplanung der Stadt Schwalbach, Main-Taunus-Kreis 
Bebauungsplanentwurf „2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 
43 für das Gebiet „Östlich der Berliner Straße zwischen Taunusstraße, Friedrich-
Stoltze-Straße und Wiesenweg“ für den Teilbereich des Bauhofes“ 
Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 2 BauGB    
Schreiben der Planergruppe ROB GmbH vom 14. Juli 2022  
Meine Stellungnahme vom 11. März 2020 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

unter Hinweis auf § 1 Abs. 4 BauGB nehme ich zu der o. g. Bauleitplanung aus der Sicht 
der Raumordnung wie folgt Stellung: Der Verlust des Regionalen Grünzugs soll, wie in 
der Begründung zum Bebauungsplan unter Ziffer 3.1.1 dargelegt, durch eine Fläche am 
südlichen Stadtrand entsprechend kompensiert. Diese Kompensationsfläche ist geeignet. 
Es bestehen daher aus regionalplanerischer Sicht zu der vorgelegten Planung keine Be-
denken. 

Eine Zuständigkeit der oberen Naturschutzbehörde ist gemäß § 2 Abs. 1 Hessisches 
Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) nicht gegeben. 
(siehe hierzu auch Ziffer 3.5 des Erlasses des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, 
Energie, Verkehr und Wohnen über die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange (TöB) in städtebaulichen Verfahren nach dem Baugesetzbuch 
(BauGB) vom 11. Dezember 2019 -StAnz. 52/2019 S. 1373-). 

Bezüglich der vom Regierungspräsidium Darmstadt - Abteilung Umwelt Wiesbaden - 
zu vertretenden Belange teile ich Ihnen folgendes mit:  

Grundwasser 
Die Anmerkungen und Hinweise aus meiner Stellungnahme vom 11. März 2020 wurden 
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in den neu vorgelegten Unterlagen ausreichend gewürdigt. Gegen die Planungen beste-
hen keine Bedenken. 

Bodenschutz 
Anknüpfend an meine Stellungnahme vom 11. März 2020 ergeben sich aus Sicht des 
vor- und nachsorgenden Bodenschutzes keine weiteren Anmerkungen, Ergänzungen, 
Hinweise oder Nebenbestimmungen bzw. keine Bedenken. 

Oberflächengewässer 
Gegen den o. g. Bebauungsplanentwurf bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. 

Abwasser, anlagenbezogener Gewässerschutz 
Gegen den geplanten Bebauungsplan bestehen keine Bedenken. Der Nachweis der ge-
sicherten Abwasserentsorgung wurde jetzt im Rahmen der Entwurfsplanung des Bebau-
ungsplans erbracht. 

Abfallwirtschaft 
Zum v. g. Vorhaben bestehen aus abfallwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken. 

Immissionsschutz 
Das schalltechnische Gutachten der Genest Ingenieurgesellschaft (Projektnummer 123 
K1 G vom 11.10.2019) wurde auf Plausibilität geprüft. Die in Kapitel 8 des Gutachtens 
vorgeschlagen Lärmschutzmaßnahmen sind in einem anschließenden Baugenehmi-
gungsverfahren als Auflagen festzulegen. 

Die Prüfung ergab, dass aus Sicht des Immissionsschutzes, der Lufthygiene und des 
Kleinklimas keine Bedenken gegen den vorgelegten Bebauungsplanentwurf bestehen. 

Für die bergrechtliche Stellungnahme wurden folgende Quellen als Datengrundlage 
herangezogen: 

Hinsichtlich der Rohstoffsicherung:  

- Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan (RPS/RegFNP) 2010 

- Rohstoffsicherungskarte (KRS 25) des HLNUG;  

Hinsichtlich der aktuell unter Bergaufsicht stehenden Betriebe:  

- vorliegende und genehmigte Betriebspläne;  

Hinsichtlich des Altbergbaus:  

- bei der Bergaufsicht digital und analog vorliegende Risse,  

- in der Datenbank vorliegende Informationen,  

- Kurzübersichten des ehemaligen Bergamts Weilburg über früheren Bergbau.  

Die Recherche beruht auf den in Inhaltsverzeichnissen des Aktenplans inventarisierten 
Beständen von Berechtsams- und Betriebsakten früherer Bergbaubetriebe und in hiesi-
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gen Kartenschränken aufbewahrten Rissblättern. Die Stellungnahme basiert daher hin-
sichtlich des Altbergbaus auf einer unvollständigen Datenbasis. 

Anhand dieser Datengrundlage wird zum Vorhaben wie folgt Stellung genommen: 

Rohstoffsicherung: Durch das Vorhaben sind keine Rohstoffsicherungsflächen betroffen. 

Aktuelle Betriebe: Es befinden sich keine aktuell unter Bergaufsicht stehenden Betriebe 
im Planbereich und dessen näherer Umgebung. 

Gefährdungspotential aus früheren bergbaulichen Tätigkeiten: Im Plangebiet ist meinen 
Unterlagen zufolge bisher kein Bergbau umgegangen.  

Dem Vorhaben stehen aus Sicht der Bergbehörde keine Sachverhalte entgegen. 

Einen Hinweis zum Kampfmittelräumdienst habe ich bereits in meiner vorherigen Stel-
lungnahme gegeben. 

Eine verfahrensrechtliche Prüfung ist nicht erfolgt. Bei Rückfragen und zur Beratung ste-
he ich selbstverständlich zur Verfügung. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag  
 
gez.  
 
Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussgezeichnet. 
Es ist desha b auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 
 
Hinweis: 
Datenschutzrechtliche Hinweise über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Regional- und Bauleitplanung finden Sie hier: 
https://rp-darmstadt.hessen.de/planung/bauleitplanung 



Regionalverband FrankfurtRheinMain Telefon: +49 69 2577-0 Deutsche Bank Frankfurter Sparkasse 
Poststraße 16 info@region-frankfurt.de IBAN: DE68 5007 0010 0096 7356 00 IBAN: DE15 5005 0201 0000 3028 02 
60329 Frankfurt am Main www.region-frankfurt.de BIC: DEUTDEFFXXX BIC: HELADEF1822 

Ihr Zeichen:     
Ihre Nachricht:  14.07.2022    
Unser Zeichen: hy 

Ansprechpartnerin: Frau  
Abteilung: Planung  
Telefon: +49 69 2577-1535 
Telefax:  +49 69 2577-1547 

@region-frankfurt.de 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu der vorgelegten Planung bestehen hinsichtlich der vom Regionalverband FrankfurtRhein-
Main zu vertretenden Belange keine Bedenken.  

Der Regionalplan Südhessen/Regionale Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) 
stellt die westliche Hälfte des Vorhabens als „Fläche für den Gemeinbedarf, Bestand“ dar.  
Der Bebauungsplan mit der Festsetzung „Gemeinbedarf, Feuerwehr und Bauhof“ ist in die-
sem Bereich aus dem RPS/RegFNP 2010 entwickelt. 

Die östliche Hälfte der Planfläche ist als „Grünfläche - Parkanlage“, überlagert mit „Vorrang-
gebiet Regionaler Grünzug“ und „Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen“, darge-
stellt.  
Der Bebauungsplan setzt dort „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwick-
lung von Natur und Landschaft“ und „Öffentliche Grünfläche, Straßenbegleitgrün“ (zusammen 
ca. 0,47 ha), „Gemeinbedarf, Feuerwehr und Bauhof“ (ca. 0,40 ha), „Verkehrsflächen beson-
derer Zweckbestimmung: Öffentliche Parkfläche“ und „Verkehrsflächen besonderer Zweck-
bestimmung: Geh- und Radweg und Feuerwehrzufahrt“ (zusammen ca. 0,16 ha) fest. 
Kleine Parkplätze und Zuwegungen werden im RPS/RegFNP 2010 aufgrund des Maßstabes 
von 1 : 50.000 nicht dargestellt, diese werden hier den Grünflächen zugeschlagen. 
Da die Größe der Baufläche (Gemeinbedarf, Feuerwehr und Bauhof) in diesem Bereich mit 
ca. 0,40 ha unter der Darstellungsuntergrenze von 0,5 ha liegt, wird eine Anpassung dieser 
Flächen an die Festsetzung im Bebauungsplan ggf. zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen 
einer Fortschreibung bzw. Neuaufstellung des RPS/RegFNP geprüft. 

Regionalverband FrankfurtRheinMain 
Postfach 11 19 41, 60054 Frankfurt am Main 

Der Regionalvorstand

Schwalbach am Taunus 2/22/Bp 
2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 43 für das Gebiet "Östlich der 
Berliner Straße zwischen Taunusstraße, Friedrich-Stolze-Straße und Wiesenweg“ für 
den Teilbereich des Bauhofs in Schwalbach,  
Stellungnahme gem. § 4 (2) BauGB

Planergruppe ROB GmbH 
Schulstraße 6 
65824 Schwalbach 

23. August 2022 
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Frankfurt, 18. August 2022 

 

Bauleitplanung der Stadt Schwalbach 
2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 43 für  
das Gebiet „Östlich der Berliner Straße zwischen Taunusstraße, Friedrich-Stoltze-Straße und  
Wiesenweg“ für den Teilbereich des Bauhofes. 
Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB; Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange gem. $ 4 (2) BauGB 
Hier: Stellungnahme der Syna GmbH 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

die Offenlegung des Entwurfes (2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 43) haben wir zur Kenntnis 

genommen. 

 

Gegen Ihre Projektierung haben wir nichts vorzubringen, wenn unsere bestehenden oder geplanten Anlagen bei 

der weiteren Bearbeitung des Vorganges Berücksichtigung erfahren. 

 

Bitte beachten Sie, dass sich in der ausgewiesenen Fläche des Geltungsbereiches bereits Versorgungsleitungen und 

Hausanschlüsse befinden, deren Bestand und Betrieb zu gewährleisten sind. Eine Überbauung vorhandener 

Leitungstrassen ist nicht zulässig. 

 

Die heutige elektrische Versorgung der Liegenschaft (Bauhof) erfolgt über einen bestehenden Niederspannungs-

Netzanschluss seitens des Rudolf-Dietz-Weg. Genaue Angaben zu einer künftigen Versorgung (Feuerwehr + 

Bauhof) können wir erst dann treffen, wenn uns exakte Werte für den neuen Leistungsbedarf vorliegen. Die 

Errichtung einer Transformatorenstation im Plangebiet kann notwendig werden. Je nach Leistungsbedarf wird eine 

Fläche zwischen 28 m² und 32 m² für eine Trafostation benötigt. Bitte sehen Sie dies im Bebauungsplan vor. Die 

genaue Lage hierfür sollte zwischen Ihnen, uns und dem Bauherrn abgestimmt werden, sobald konkrete Planungen 

vorliegen. 

 

Wir weisen darauf hin, dass wir in allen Erschließungsstraßen und Verbindungswegen den notwendigen Raum für 

die Einbringung von Versorgungskabeln und von Straßenbeleuchtungsstützpunkten mit Betonfundament nach DIN 

1998 benötigen. 

 

Planergruppe ROB 

Schulstraße 6 

65824 Schwalbach / Taunus 

Bitte bei Schriftverkehr folgende Adresse verwenden: 

 

Syna GmbH 

Ludwigshafener Straße 4 

65929 Frankfurt 

Planung Frankfurt 

Ansprechpartner:  

T: 069-3107-1911 

F: 069-3107-491911 

E: @syna.de 

 

Syna GmbH  Ludwigshafener Straße 4  65929 Frankfurt am Main 
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Dies betrifft insbesondere den Ausbau des Wiesenweges sowie der zusätzlichen Parkplätze südlich des 

Plangebietes inkl. der Zufahrt zu diesen Parkplätzen.  

Außerdem ist eine Prüfung zur Erneuerung der Bestandstraßenbeleuchtung (inkl. LED-Umrüstung) in der Berliner 

Straße und im Wiesenweg erforderlich.  

 

Eine genaue Trassenplanung und Bestimmung der Straßenbeleuchtungsstandorte können wir nach Erhalt der 

Lagepläne durchführen.  

Weiter ist eine Abstimmung mit der Stadt Schwalbach am Taunus erforderlich, um die Einzelheiten der 

Straßenbeleuchtungsanlage (Leuchtenmodell, Lichtfarbe, etc.) festzulegen.  

 

Vorsorglich weisen wir auf die allgemein jeweils gültigen Bestimmungen, Vorschriften und Merkblätter (VDE, 

Merkblätter über Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen, usw.) hin. 

 

Der Abstand zwischen Baumachse und Kabel muss 2,50 m betragen. Bei geringeren Abständen sind Bäume zum 

Schutz unserer Versorgungsanlagen in Betonschutzrohre einzupflanzen, wobei die Unterkante der Schutzrohre bis 

auf die Verlegetiefe der Versorgungsleitungen reichen muss. Bei dieser Schutzmaßnahme kann der Abstand 

zwischen Schutzrohr und Kabel auf 0,50 m verringert werden.  

In jedem Falle sind Pflanzungsmaßnahmen im Bereich unserer Versorgungsanlagen im Voraus mit uns 

abzustimmen. 

 

Um Unfälle oder eine Störung der Energieversorgung zu vermeiden, ist allen mit Erd- und Straßenbauarbeiten in 

der Nähe unserer Leitungstrassen beauftragten Firmen zwingend zur Auflage zu machen, vor Beginn der Arbeiten 

die entsprechenden Bestandspläne bei der Syna GmbH abzuholen. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Syna GmbH 

Planung Frankfurt 

Im Auftrag 
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Folkert Rüttinger

Betreff: WG: 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 43

‐‐‐‐‐Ursprüngliche Nachricht‐‐‐‐‐ 
Von:  @web.de < @web.de> 
Gesendet: Freitag, 19. August 2022 19:53 
An: Petra Schoeneberger <info@planergruppe‐rob.de> 
Cc: info@schwalbach.de 
Betreff: 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 43 
 
Von  , 65824 Schwalbach am Taunus An den Auftraggeber: Magistrat der Stadt 
Schwalbach am Taunus, Bau‐ und Planungsamt, Marktplatz 1‐2, 65824 Schwalbach am Taunus 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit nehme ich Stellung zur Bauleitplanung der Stadt Schwalbach am Taunus; 2. Änderung und Erweiterung des 
Bebauungsplanes Nr. 43 für das Gebiet „Östlich der Berliner Straße zwischen Taunusstraße, Friedrich‐Stolze‐Straße 
und Wiesenweg“ für den Teilbereich des Bauhofes; Beschluss über die Billigung des Bebauungsplanentwurfs; 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 ABS. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und zwar zu folgenden Punkten: 
 
1. Mangelnde inhaltliche Richtigkeit der Beschlussvorlagen 
 
Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 07.07.2022 über die Genehmigung der Vorlage zur Änderung 
und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 43 bzw. die Billigung des Bebauungsplanentwurfs Nr. 43 erfolgte trotz 
unrichtiger Feststellungen in der Standortanalyse von Herrn Erich Geyer vom 24.11.2021 auf Seite 13, Abs. 2 und 
einem falschen Fazit auf Seite 14 bei der Bewertung des alternativen Standorts Continental‐Parkplatz (Nr. 3).  
 
Im tabellarischen Fazit auf Seite 14 fasst Herr Geyer zusammen, dass beim Standort Continental‐Parkplatz der 
Wohnbereich Ostring nicht komplett abgedeckt ist. Dies steht im Widerspruch zur seiner Standortanalyse auf Seite 
8. 
 
Auf Seite 13, 2. Absatz schreibt Herr Geyer: „Der Standort Continental‐Parkplatz (Nr. 3) steht im Eigentum des Main‐
Taunus‐Kreises, der der Stadt Schwalbach mitgeteilt hat, dass die Fläche als Schulerweiterungsfläche benötigt werde 
und daher nicht zur Verfügung gestellt werden könne.“  
 
Diese Aussage entbehrt aktuell jeder Grundlage, denn die Beschlusslage des Main‐Taunus‐Kreis sieht eine 
Erweiterung der Albert‐Einstein‐Schule um den Continental‐Parkplatz bis auf Weiteres nicht vor und kann zumindest 
für diese Legislaturperiode (2021 bis 2026) schriftlich nicht belegt werden.  
 
Als Kreistagsabgeordnete und Vorsitzende des Schul‐, Kultur‐; Sport‐ und Jugendausschusses des Main‐Taunus‐ 
Kreises widerspreche ich den Ausführungen von Herrn Geyer auf Seite 13, 2.Absatz, denn im Jahr 2021 wurden im 
Kreistag anderslautende Beschlussvorlagen beraten und beschlossen, über die auch Bürgermeister Immisch, 
ebenfalls Kreistagsabgeordneter, informiert ist/war bzw. am 17.12.2021 mit abgestimmt hatte.  
 
Inhaltlich richtig wäre: Die „AES“ erhält aktuell einen Erweiterungsbau auf dem Schulgelände (Grundstücksende 
Richtung Bach/Pfingstbrunnenstraße) und die Sporthalle wird in den kommenden Jahren saniert, aber hinsichtlich 
der Fläche nicht erweitert, siehe Anlage Investitionsprogramm 2022 (bis 2025). 
 
Die Magistratsvorlage wurde trotz Kenntnis und Beteiligung des Bürgermeisters bei der Abstimmung über die 
entsprechenden Vorlagen zur Erweiterung der AES, den Kreishaushalt 2022 und des Kreis‐Investitionsprogramm für 
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das Jahr 2022 am 17.12.2021 (siehe Anlage Niederschrift zur Sitzung, Anlage Anwesenheitsliste) in diesem wichtigen 
Punkt nicht korrigiert.  
 
Damit hat Bürgermeister Immisch billigend in Kauf genommen, dass den Stadtverordneten eine 
mangelhafte/unrichtige Standortanalyse zur Beratung und Beschlussfassung durch den Magistrat der Stadt 
Schwalbach vorgelegt wurde, mit der wiederum der Entwurf zur Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 
43 maßgeblich begründet wird. 
 
 
2. Flächenverschwendung/Ankauf nicht benötigter Grundstücksflächen/Mangel der Prüfung von Alternativen 
 
Verbunden mit einer geringen Planungsänderung für Gebäude und Parkraumbewirtschaftung könnte die Zufahrt 
über den Wiesenweg schräg entlang der Grundstücksgrenze des Flurstücks 217 geführt werden, so dass ohne 
Nachteile für die Nutzung der Gemeinbedarfsfläche auf den Ankauf von mindestens vier Grundstücken verzichtet 
werden könnte (mindestens Flurstücke 213, 214, 215 und 216).  
 
Ein anteiliger Grundstücksankauf wurde weder ausreichend erörtert noch geprüft. Das gilt auch in Bezug auf die 
getrennte Unterbringung von Bauhof und Feuerwehr, verteilt auf zwei Standorte. Stadtbrandinspektor Marco 
Richter selbst sagte bei einem Ortstermin in 2019, dass ein Doppelstandort Feuerwehr/Bauhof gemäß der jetzigen 
Planung für ihn bzw. die Feuerwehr keine Voraussetzung für einen Standort der Feuerwehr auf dem Bauhofsgelände 
wäre. 
 
Insgesamt erfolgte die bisherige Planungs‐, Beratungs‐ und Beschlussfolge beim Projekt „Neuer 
Feuerwehrstandort/Erweiterung des Bauhofsgelände“ nicht gemäß den Planungsgrundsätzen und den 
Rechtsverordnungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und zwar in Bezug auf § 11 
Verpflichtungsermächtigungen und § 12 Investitionen. 
 
 
3. Einwand wegen nicht fristgerechter Einsicht in Unterlagen 
 
Im BVUK und im HFA habe ich zu Protokoll gegeben, dass meine Fraktion Bündnis 90/Die Grünen benachteiligt 
wurde und aus formalen Gründen eine Abstimmung nicht erfolgen dürfte, da die Beratung der Fraktion und die 
Abstimmung im BVUK auf Basis unvollständiger Unterlagen und Kenntnissen erfolgte. 
 
Auf der Fraktionssitzung am 20.06.2022 konnten unsere Mitglieder des Magistrats auf Nachfrage leider nicht 
bestätigen, dass die Vorlage der Verwaltung zu den Vereinbarungen rund um den Ankauf der erforderlichen 
Grundstücke inhaltlich korrekt ist, weil von ihnen angeforderte Informationen seitens der Stadtverwaltung noch 
ausstanden bzw. noch nicht zur Verfügung gestellt wurden. 
 
Rechtzeitig vor der Beratung und Beschlussfassung in den Gremien müssen den Fraktionen alle erforderlichen 
Unterlagen zur Verfügung gestellt werden, bzw. von den Mitgliedern des Magistrats oder/und der Stadtverordneten 
eingesehen werden dürfen, denn davon hängt nicht nur die Vorbereitung von Änderungsanträgen oder Einwänden 
ab, sondern auch das Abstimmungsverhalten. Im Zweifel sind damit sogar verfahrensrechtliche Konsequenzen 
verbunden. 
 
 
4. Hochwasserschutz und Starkregenereignisse 
 
Die unbebauten und landwirtschaftlich geprägten Grundstücksflächen im Planungsgebiet, die von der Stadt 
Schwalbach erworben werden sollen, liegen längs des Sauerbornsbaches und damit in einem durch Hochwasser‐ 
und Starkregenereignisse gefährdeten Bereich des Bachlaufes und des Eichedorffweihers.  
 
Weder die 2016 von der Stadt Schwalbach beim HLNUG hinterlegten technischen und baulichen 
Hochwasserschutzmaßnahmen, noch anderweitige Planungen zum Schutz vor Hochwasser oder Starkregen, wurden 
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bislang in den politischen Gremien beraten oder beschlossen. Es fehlen entsprechende Vorschläge oder 
Magistratsvorlagen, trotz diverser Anträge verschiedener Fraktionen zu diesem Thema. 
 
Abgewartet und berücksichtigt werden muss zumindest die Starkregenkarte, Beschlussvorlage Nr. 18/A 160 vom 
29.10.2020 (Antrag der damaligen SPD/FDP‐Koalition), die der Verwaltung längst vorliegen müsste. Laut 
Antragsbegründung sollten mit Hilfe der Starkregenkarte wichtige Informationen für die Feuerwehr abgeleitet 
werden. Dies gilt hinsichtlich des Katastrophenschutz, aber unabdingbar auch bei der Beurteilung eines neuen 
Standortes für die Feuerwehr, denn Hilfsfristen könnten sich durch von  Hochwasserereignissen betroffenen 
Wegeverbindungen ändern. 
 
Die erwähnten Anlagen werden getrennt zu dieser E‐Mail versandt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

,  19.08.2022 
 
 
Gesendet mit der WEB.DE Mail App 











































 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Magistrat der Stadt Schwalbach 
Bürgermeister/z. H. Herrn Alexander Immisch 
Marktplatz 1-2 
65824 Schwalbach 
 
 
 
 
 
18.08.2022 
275/22LM /LM 
(bitte stets angeben) 
 
 
 
IG Schwalbach/Schwalbach 
Bauleitplanung 2. Änderung und Erweiterung des Bebau-
ungsplanes Nr. 43 für das Gebiet „Östlich der Berliner Straße 
zwischen Taunusstraße, Friedrich-Stoltze-Straße und Wie-
senweg“ 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

hiermit zeigen wir an, dass wir die Interessengemeinschaft Schwal-

bach und ihren Sprecher Herrn  

, 65824 Schwalbach in o.g. Angelegenheit anwaltlich vertreten. 

Eine außergerichtliche Vollmacht fügen wir diesem Schreiben bei 

(Anlage). 

 

Die Interessengemeinschaft besteht aus folgenden Mitgliedern: 

 

- Herr 

, 64488 Frankfurt 

- Herr , 65824 Schwal-

bach 

- Herr , 65824 Schwalbach 

- Herr , 65824 Schwalbach 

- Frau , 65824 Schwalbach 
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- Herr , 65824 Schwalbach 

- Frau , 65824 Schwalbach 

- Herr , 65824 Schwalbach 

 

Namens und in Vollmacht der Mandantin und des Herrn  möchten wir zur Bau-

leitplanung 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 43 für das Gebiet 

„Östlich der Berliner Straße zwischen Taunusstraße, Friedrich-Stoltze-Straße und Wie-

senweg“ wie folgt Stellung nehmen: 

 

1. Antragsbefugnis im Rahmen einer sich an die Öffentlichkeitsbeteiligung anschließen-

den Normenkontrolle                                                                           

Die Interessengemeinschaft setzt sich aus Anwohnern der Stadt Schwalbach zusammen 

und richtet sich gegen die oben genannte Planung. Eine subjektive Verletzung kann sich 

schon daraus ergeben, dass private Belange bei der Planung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 

nicht vollumfänglich berücksichtigt wurden.   

 

[BVerwG, Beschluss vom 07.01.2010 - 4 BN 36/09 -] 

 

Private Belange sind dann zu berücksichtigen, wenn sie für die Abwägung erheblich sind 

und einen städtebaulichen Bezug aufweisen. 

 

[Oberverwaltungsgericht des Saarlandes, Urteil vom 8. März 2007  2 N 4/06 , juris] 

 

Grundsätzlich ergibt sich eine Antragsbefugnis daraus, dass der Betroffene ebenfalls ein 

Grundstück in dem von der Planung betroffenen Gebiet besitzt.  

 

[BVerwG, Urteil vom 10. März 1998  4 CN 6/97 , juris] 

 

Ausnahmsweise kann sich eine Antragsbefugnis aber auch für Betroffene außerhalb des 

Planungsgebietes ergeben. Diese kann sich insbesondere aus dem subjektiven Recht auf 

gerechte Abwägung der eigenen Belange ergeben. Die geltend gemachten Belange müs-

sen erheblich sein. 

 

[Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 18. Juli 2017  9 N 15.1106 , juris] 

 

Bei einem Bauvorhaben wie dem obigen ergeben sich üblicherweise Veränderungen die 

auch die nähere Umgebung beeinflussen. Solche stellen typischerweise Immissionen dar, 

welche sich durch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen und dem damit einhergehenden 
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Lärm darstellen. Diese Immissionen wirken sich nicht nur auf das der Planung zugrunde-

liegende Gebiet, sondern darüber hinaus auch auf die umliegenden Gebiete aus.  

 

§ 50 BImSchG sieht eine Planung vor, nach welcher schädliche Umwelteinwirkungen 

grundsätzlich vermieden werden sollen. Dies betrifft vor allem auch Gebiete, die dem 

Wohnen dienen. In Abgrenzung zu nicht erheblichen geringfügigen Beeinträchtigungen 

liegt nach Maßgabe von § 1 II Nr.2 der 16. BImSchV analog eine wesentliche Änderung 

vor, sobald eine Veränderung von 2-3dB (A) messbar ist. Aus den Ergebnissen verschie-

dener Messungen ergibt sich gerade in den angrenzenden Wohngebieten ein erhöhtes 

Lärmaufkommen, das nach diesen Anforderungen wesentlich ist.  

 

Aus dem von der Stadt Schwalbach beauftragten Lärmgutachten (Nr.123K1 G, Stand: 

11.10.2019) von Dipl.-Ing. (FH) Enrico Dittrich, ergibt sich die Annahme von zukünftig 

erhöhten Werten im Planungsbereich selbst und auch in den angrenzenden Wohngebie-

ten. Diese resultieren zum einen aus der konkreten Nutzung des Planungsbereichs als 

Feuerwehr und Bauhof, zum anderen aber auch aus dem damit einhergehenden erhöhten 

Verkehrsaufkommen. 

 

Zusätzlich wird angekündigt, dass sich die Interessengemeinschaft eine rechtliche Fas-

sung gibt und durch ihren Satzungszweck ungeachtet der persönlichen Betroffenheit ihrer 

einzelnen Mitglieder nach dem Umweltrechtsbehelfsgesetz eine Überprüfung der hiesigen 

Planung anstreben wird. 

 

2. Zu berücksichtigende Belange 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind gemäß § 1 Abs. 7 BauGB die öffentlichen und priva-

ten Belange umfassend zu ermitteln und untereinander und gegeneinander gerecht ab-

zuwägen. Diese Belange gilt es bei der Bauleitplanung zu berücksichtigen. Unterbleibt 

eine Abwägung untereinander oder gegeneinander oder werden Belange nicht berück-

sichtigt, die einen städtebaulichen Bezug zur konkreten Planungssituation haben, so kann 

sich hieraus die Verletzung subjektiver Rechte ergeben.  

  

Im Rahmen der Abwägung sind folgende sich aus § 1 BauGB ergebende, private Belange 

zu berücksichtigen. 

 

 

a. Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die 

Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung (Nr.1) und Eigentum gem. Art. 14 GG 
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Die Anforderungen hierzu können sich auch aus technischen Regelungswerken ergeben. 

Insofern sind die zur Erstellung des Lärmgutachtens durch die Stadt Schwalbach durch-

geführten Messungen heranzuziehen. 

 

Im vorliegenden Fall wurde die DIN 18005 -1 Schallschutz im Städtebau zur Bewertung 

des vom Bauhof und der Feuerwehr ausgehenden Lärm herangezogen. Die örtlichen Mes-

sungen wurden überwiegend im allgemeinen Wohngebiet, teilweise im Mischgebiet vor-

genommen. 

 

Als Abwägungsposten ist das Lärmschutzinteresse konkret einzubeziehen und nicht erst 

dann, wenn die Beeinträchtigungen als schädliche Umwelteinwirkung eingestuft werden 

kann. 

 

[vgl. etwa BVerwG, Beschluss vom 08.06.2004  4 BN 19/04] 

 

Der durch den Betrieb entstehende Verkehrslärm wurde mithilfe der TA Lärm gemäß der 

16. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes bewertet.  

 

Hiervon ausgehend ergibt sich aus oben genanntem Gutachten, dass der zulässige 

Höchstwert von 40 dB(A) beim Betrieb des Bauhofs in der Nacht bis zu 8 dB(A) kausal 

rückführende auf die angestrebte Planung überschritten wird. Grund hierfür ist in erster 

Linie der Lärm, der durch das kurzzeitige Entlüften der LKW entsteht aber auch Geräu-

sche die durch Beladung der Fahrzeuge mit Salz zum Zwecke des Winterdienstes entste-

hen.  

 

Auch beim Betrieb der Feuerwehr wird es in der Nachtzeit voraussichtlich zu Überschrei-

tungen des zulässigen Höchstwertes von 40 dB(A) kommen. Diese basieren auf dem 

notwendigen Rangieren der Einsatzfahrzeuge auf dem Grundstück, sowie auf der Park-

platznutzung im Norden. Hierbei ist anzumerken, dass insgesamt acht Einsatzfahrzeuge 

zum Fuhrpark der Feuerwehr zählen. Die zulässigen Werte werden diesbezüglich in Höhe 

von 4 dB (A) überschritten. Die Überschreitungen der zulässigen Höchstwerte betreffen 

die Anwohner des Rudolf-Dietz-Weges im Norden des Geländes. 

 

Unter Berücksichtigung der Geräuschspitzen im Bereich der Feuerwehr und des Bauhofs 

werden diese in der Nacht ebenfalls um bis zu 7 dB (A) überschritten. 

 

In solche Planung ist neben schutzwürdigen Nutzungen zu vermeiden und anderweitig, 

etwa in einem ungenutzten Areal eines Gewerbegebietes anzusiedeln. Ist ein Teil der 
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Ansiedlung am Standort zwangsläufig, so ist diese zu teilen und die nicht standortgebun-

denen Nutzungen an einen anderen Ort im Stadtgebiet zu verlegen. 

 

 

b. die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere auch von Familien mit mehreren 

Kindern, die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, die Eigen-

tumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung und die Anforderungen kostensparenden 

Bauens sowie die Bevölkerungsentwicklung, (Nr.2) 

 

In der Planung zwangsläufig zu berücksichtigen sind quantitative und qualitative Aspekte 

des konkreten Wohnumfeldes. Der qualitative Bedarf ist sehr weit gefasst, weswegen 

auch die Gestaltung des Wohngebietes hierunter zu verstehen ist.  

 

[EZBK/Söfker/Runkel BauGB § 1 Rn. 120-126] 

 

Dem Umstand des erhöhten Lärmaufkommens durch Nutzung des im Norden liegenden 

Parkplatzes soll mit einer 75m langen und 3m hohen Lärmschutzmauer entgegengetreten 

werden. Die Errichtung einer Lärmschutzmauer in dieser Größe wird Auswirkung auf das 

Landschaftsbild haben. In unmittelbarer Nähe grenzt die Wohnbebauung an, die insofern 

Blick auf die Mauer erlangt. Sie verhindert Kommunikation und Kontakt. 

 

Daneben geht aus der Planung auch hervor, dass zur Umsetzung der Planung die derzeit 

vom Bauhof genutzte Fläche nicht ausreicht. Aus diesem Grund wird eine im östlichen 

Bereich angrenzende Grünfläche genutzt werden. Dadurch wird erheblich auf das Naher-

holungsgebiet eingewirkt und das Landschaftsbild wird sich zwangsläufig verändern. Die 

Anwohner sind mit einem veränderten Landschaftsbild und einer verminderten Grünflä-

che in ihrer Umgebung konfrontiert. 

 

Die vorstehenden Ausführungen lassen sich uneingeschränkt auf den Belang der Erhal-

tung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener Ortsteile 

sowie die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche (Nr. 4) übertragen. 

Die um das Plangebiet liegenden städtische Struktur wird keine Rechnung getragen. Die 

Planung stellt einen störenden Fremdkörper im Verhältnis zum Bestand dar, welche Orts- 

und Landschaftsbild in keiner Weise baukulturell entwickelt (§ 1 Abs. 5 BauGB).  

 

 

c. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege, insbesondere (Nr.7) 
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umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 

Bevölkerung insgesamt, 

 

Nach §§ 1 Abs. 5, 1a BauGB ist mit Grund und Boden sparsam und schonend umzu-

gehen, um eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundla-

gen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung zu 

berücksichtigen. Vor der Inanspruchnahme einer Grünfläche sind bereits versiegelte 

Gebiete heranzuziehen. Da im vorliegenden Fall bereits für beide Betriebe Flächen zur 

Verfügung stehen, ist vorrangig eine schon bestehende Alternative zu suchen. Dem-

entsprechend käme es zu keiner Beeinträchtigung einer weiteren Grünfläche im 

Stadtgebiet und Umweltbelange würden Berücksichtigung finden.  

 

Auch wenn sich im westlichen Planungsbereichs bereits der jetzige Bauhof befindet, 

so ist die im östlichen Teil liegende Fläche derzeit noch stark landschaftlich geprägt.  

 

Zusätzlich geht mit der Planung ein Eingriff in die Natur und Landschaft gemäß § 14 

Abs. 1 BNatSchG einher. Auch wenn die Planung kann Verbot gem. § 44 BNatSchG 

verwirklicht und damit schon nicht vollzugsfähig ist, bleibt ein solcher Eingriff in der 

Abwägung beachtlich.  

 

In dem Planbereich wurden insgesamt 24 Vogelarten nachgewiesen, wovon 16 Arten 

als Brutvögel eingestuft sind.  Es handelt sich im Gesamten um eine sehr artenreiche 

Fläche. Insofern betrifft eine angrenzende Errichtung der Betriebe, welche mit einem 

erhöhten Verkehrsaufkommen einhergeht, den unmittelbaren Lebensbereich dieser 

Arten. Selbst wenn damit zu rechnen ist, dass der Wiesenweg lediglich fußläufig oder 

nicht motorisiert befahren werden kann, so hat dies eine Auswirkung auf die in die-

sem Bereich lebenden Tiere und Pflanzen. In Teilen soll auch diese Zufahrt zum Zwe-

cke der Zufahrt zum Bauhof ausgebaut werden. Es ist aus diesem Grund nach einem 

alternativen Standort zu suchen. Wie sich aus der Standortanalyse für einen neuen 

Standort des Feuerwehrhauses in Schwalbach am Taunus (Stand: 24.11.2021) ergibt, 

wurden weitere Alternativgrundstücke in Betracht gezogen.  

 

Die Standortanalyse weist einige Unklarheiten auf. Gerade im Hinblick auf die zurück-

zulegende Zeit der Einsatzkräfte von ihrem Wohnhaus bis zum Feuerwehrgelände und 

die Einsatzzeiträume ist sie ungenau. 

 

Wird sie gleichwohl zugrunde gelegt, kommen neben dem hier betroffenen Gebiet 

auch noch sechs weitere als mögliche Standorte in Betracht. Es bleibt fraglich, ob die 



7 
 

Vorzüge des Planungsbereichs auch nach einer umfassenden Abwägung der Belange 

die Vorzüge der anderen Gebiete wesentlich übersteigen.  

 

Insbesondere der Standort L3014/L3367 deckt nach der von der Stadt in Auftrag ge-

gebenen Standortanalyse die gesamte Wohnbebauung des Gebietes ab. Hier wird le-

diglich ein Teil des Industriegebietes Camp Phoenix nicht abgedeckt. Allerdings be-

stünde diese Lage auch bei der obigen Planung. Es besteht eine Absprache mit der 

Stadt Eschborn, die ein zeitgleiches Tätigwerden im Bereich des Gewerbegebietes 

Camp Phoenix vorsieht, womit sich der Standort L3014/L3367 als vorzugswürdige Va-

riante erweist. 

  

Der einzige Nachteil dieses Standorts liegt darin, dass nicht ausreichend Einsatzkräfte 

in dem unmittelbaren Umfeld in der vorgegebenen Ausrückzeit zu erreichen sind. Die 

Einrichtung einer Bereitschaftsunterkunft erweist sich als günstiger, als eine beim ge-

genwärtigen Standort zu errichtende 75m lange Lärmschutzwand. 

Die derzeitigen Anschriften der Feuerwehrleute innerhalb eines bestimmten Gebietes 

ist zudem ein Umstand, der sich jederzeit (gezielt) ändern kann. Es bleibt daher frag-

lich, ob die oben ausgeführten Belange des Lärm- und Umweltschutzes derart in den 

Hintergrund gestellt werden sollten, sodass diesen Anforderungen entsprochen wird. 

Zumal nicht sichergestellt werden kann, dass dieser Zustand auch in den nächsten 

Jahren Bestand hat. Eine öffentliche Sicherung ist nicht möglich. Folglich steht ein 

temporärer und mit überschaubarem Aufwand zu ändernder Umstand im Wohnort 

einzelner Feuerwehrleute einer dauerhaften Belastung der umliegenden Wohnbevöl-

kerung in der Abwägung gegenüber. 

 

Des Weiteren ist auch der Standort Eschborner Höhe nicht vollkommen ungeeignet. 

Insbesondere durch den Umstand, dass von hier aus 20 aktive Kräfte ihren Wohnsitz 

innerhalbe des notwendigen Umkreises haben. Lediglich ein kleiner Teil der Wohn-

stadt Limes wird hiervon nicht abgedeckt. Bei diesem Standort stellt sich die Frage, 

ob Absprachen mit umliegenden Städten getroffen werden können, um den nicht ab-

gedeckten Bereich mit Feuerwehrleistungen zu versorgen. Ist dies möglich, so kann 

eine wesentlich kostengünstigere aber auch vor allem umweltschonendere Alternative 

geschaffen werden.   

 

 

d. die Belange des Personen- und Güterverkehrs und der Mobilität der Bevölkerung, 

auch im Hinblick auf die Entwicklungen beim Betrieb von Kraftfahrzeugen, etwa der 

Elektromobilität, einschließlich des öffentlichen Personennahverkehrs und des nicht 
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motorisierten Verkehrs, unter besonderer Berücksichtigung einer auf Vermeidung und 

Verringerung von Verkehr ausgerichteten städtebaulichen Entwicklung (Nr. 9) 

 

Das Plangebiet grenzt im Osten an den Wiesenweg, im Süden an die Berliner Straße 

und im Norden an den Rudolf-Dietz-Weg. Es ist somit von drei Seiten von einer 

Wohnbebauung umgeben.  

 

Im Süden soll die Hauptzufahrt durch die Stichstraße Berliner-Straße erfolgen. Hierbei 

ist anzumerken, dass es sich bei dieser Zufahrt um die einzige Zufahrt handelt, die 

eine Begegnung von zwei LKW auf beiden Spuren zulässt, da sie die erforderliche Ge-

samtbreite von 6m aufweist. Die Zufahrten über den Rudolf-Dietz-Weg und den Wie-

senweg sind deutlich verengter. Der Wiesenweg lässt keinen motorisierten Verkehr 

zu. 

 

Laut Gutachten sollen 70% des Verkehrs am Tag über die Berliner Straße erfolgen. 

Dies betrifft zum einen den Verkehr durch die Einsatzfahrzeuge, zum anderen aber 

auch den Verkehr durch Mitarbeiter die mit ihren PKW zum Betriebsgelände fahren. 

Hierbei geht man von 30-70 Fahrten durch die Mitarbeiter aus. An der Zufahrt Stich-

straße Berliner-Straße zum Gelände ist ein Zufahrtstor geplant. Laut Verkehrsgutach-

ten soll durch die Feuerwehr ein erhöhtes Verkehrsaufkommen von etwa 80 Fahrten 

am Tag entstehen.  

 

Geplant ist ein beidseitiges absolutes Halteverbot in der Berliner-Straße zu errichten, 

um die Durchfahrt der Einsatzfahrzeuge jederzeit gewährleisten zu können. Dieser 

Umstand betrifft die direkten Anwohner der Straße, ebenso wie die umliegende Be-

völkerung, da sich das Verkehrsaufkommen somit verlagern wird. 

 

Das An- und Abfahren der Feuerwehrfahrzeuge wird für die nähere Umgebung im 

Wesentlichen spürbar sein. Im Falle eines Einsatzes mit vollständigem Löschzug 

ergibt dies eine Durchfahrt von fünf Löschfahrzeugen. Insgesamt sind hierbei bis zu 

35 Personen betroffen, die allesamt per PKW zu dem Gelände gelangen. 

 

Der Betrieb des Bauhofes führt zum einen durch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen 

was die Zufahrt der Mitarbeiter angeht. Des Weiteren kommt es in den Wintermona-

ten zu Streufahrten. Darüber hinaus ist der Bauhof werktags auch für Bürger zugäng-

lich. Insgesamt ist an Betriebstagen mit einem Verkehrsaufkommen von etwa 150 

Fahrten zu rechnen. Bei besonderen Ereignissen wird von einer Fahrtenbewegung von 

180-200 Ereignissen gerechnet. Im Durchschnitt ergibt dies einen durchschnittlichen 

Wert von 170 Fahrten. 
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Dieses erhöhte Verkehrsaufkommen ist für die Anwohner der Berliner Straße, so wie 

für die Anwohner des Rudolf-Dietz-Weges spürbar, auch wenn es unter der seitens 

des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs aufgestellten Beachtlichkeitsschwelle von 

200 PKW/24 h liegt (stRspr.). Bei der Stichstraße zur Berliner Straße handelt es sich 

derzeit um eine Sackgasse, welche zukünftig zur Durchfahrt genutzt wird. Darüber 

hinaus sind die besonderen Umstände der Nutzung zu berücksichtigen. Bei dem er-

höhten Verkehrsaufkommen handelt es sich nicht lediglich um den durch PKW entste-

henden Verkehr. Vielmehr geht es um Einsatzfahrten der Feuerwehr, so wie um Fahr-

ten des Bauhofs eingeschlossen der Streufahrten in den Wintermonaten. 

 

Des Weiteren ergeben sich diese Ausführungen durch die Anzahl der durchfahrenden 

Fahrzeuge. Insbesondere die Zufahrt über die Stichstraße Berliner Straße ist hierbei 

zu berücksichtigen. Selbst wenn sich das geplante Tor als lärmschonend darstellen 

sollte, so ist doch beachtlich, dass dieses Tor für jedes Fahrzeug einzeln bis zu drei 

Minuten lang geöffnet werden muss. Diese Situation stellt sich bei der Rückfahrt der 

Einsatzfahrzeuge dar.  Im Gegensatz zur Abfahrt der Fahrtzeuge, bei welchem das 

Tor nur einmalig, dafür aber für einen Zeitraum von 15 Minuten geöffnet werden 

muss, kommt es hier zu wiederholten Störungen, gegebenenfalls auch zur Nachtzeit. 

 

Auch die andauernde, wenn auch nur geringe Überschreitung der Grenzwerte führt zu 

einer erheblichen Beeinträchtigung der Bevölkerung. 

 

Darüber hinaus sind auch Störungen durch das Einschalten des Martinshornes durch 

die Einsatzfahrtzeuge zu erwarten. Hierdurch entsteht eine gewaltige Überschreitung 

der zulässigen Höchstwerte mit einer Einwirkungszeit von etwa 3 Sekunden pro Fahr-

zeug. 

 

Ob eine Anweisung der Einsatzkräfte dahingehend, dass das Martinshorn erst außer-

halb des Wohngebietes eingeschaltete werden soll zum Schutz der Anwohner ausrei-

chend ist, bleibt fraglich. Gerade zur Nachtzeit führen diese Geräusche zur unmittel-

baren Störung der Anwohner in ihrer Nachtruhe und insofern ergeben sich Auswir-

kungen auf die allgemeine Gesundheit.  

 

Eine weitere Beeinträchtigung der Anwohner kann durch die Lichtimmissionen entste-

hen. Vor allem in der Nachtzeit ist das durch das Blaulicht entstehende flackernde 

Licht für die umliegende Bevölkerung wahrnehmbar und auch störend. Des Weiteren 

ist im Rahmen von Übungen der Feuerwehr mit einer Ausleuchtung des Hofes zu 

rechnen, welche für Umliegende wahrnehmbar sein wird.  
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e. die ausreichende Versorgung mit Grün- und Freiflächen (N. 14) 

Es sind auch Belange im Hinblick auf die Beeinträchtigung von Erholungsmöglichkei-

ten der Bevölkerung in die Planungsabwägung einzubeziehen. 

 

[EZBK/Söfker/Runkel BauGB § 1 Rn. 146]  

 

Das östlich an den Planungsbereich angrenzende Gebiet dient der Naherholung.  Es 

ist frei von jeglicher Bebauung und landschaftlich geprägt.  Laut der umweltbezoge-

nen Stellungnahme dient es dem Landschafts- und Ortsbild. Das Gebiet grenzt an die 

Schwalbachaue und den Eichendorffweiher an. Zugänglich ist es über den Wiesenweg 

und den Rudolf-Dietz-Weg, welche zukünftig als Zugangswege zum Gelände dienen 

sollen. Hierdurch werden Bewohner der angrenzenden Wohngebiete, die zum Ziele 

der Erholung das Gebiet besuchen, unmittelbar gestört.  

 

Alle Einwände früherer Öffentlichkeitsbeteiligungen der diesseits vertretenen Mandanten 

werden aufrechterhalten. 

 

*** 
 

Ausgehend von den Schwächen in der Standortanalyse sind die öffentlichen Belange, 

welche für die Planung sprechen, keinesfalls derart gewichtig, um die beachtlichen Be-

lange auf privater Seite zurückstellen zu können. Die Planung ist trotz des bereits getä-

tigten Planungsaufwandes in Form von Gutachten u.ä. an anderer Stelle fortzusetzen 

oder jedenfalls zu verkleinern bzw. aufzuteilen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

(Jan Lukas Möller) 

Rechtsanwalt 
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